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§ 17 lfw AP-VO
 lfw AP-VO - Ausbildung und Prüfung zur Facharbeiterin/zum Facharbeiter und zur

Meisterin/zum Meister auf dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Vor der Prüfung ist vom Prü5ing eine Prüfungstaxe einzuheben. Die Prüfungstaxe beträgt für die

Facharbeiterinnenprüfung/Facharbeiterprüfung 65 Euro und für die Meisterinnenprüfung/Meisterprüfung 120 Euro je

Prüfungsteil.

(2) Die Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle kann die Prüfungstaxe im Falle erwiesener

Notlage aufgrund eines Ansuchens der Bewerberin/des Bewerbers ganz oder teilweise erlassen. Tritt der Prü5ing

während der Prüfung zurück oder besteht der Prü5ing die Prüfung nicht, so hat er keinen Anspruch auf Rückzahlung

der Prüfungstaxe. Dies gilt ebenso bei unentschuldigtem Nichterscheinen zur Prüfung. Bei Wiederholung der Prüfung

ist die Prüfungstaxe neuerlich zu entrichten.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 45/2002, LGBl. Nr. 93/2011, LGBl. Nr. 30/2017

In Kraft seit 10.03.2017 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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